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nicht rechtsfähige Stiftung in Verwaltung   

der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung   
- Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Mainz -  

Bahnstraße 32, 55128 Mainz  

  

  

  

  

  
  

  

  

P r ä a m b e l  

„Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan!“ (Röm 12,10)  

Im Jahre 1991 errichtete die damalige Katholische Kirchengemeinde St.Franziskus Mainz-Lerchenberg 
einen Hilfsfond für das Leben in Form eines Sondervermögens der Kirchengemeinde, dessen Vermö- 

genserträge hilfebedürftigen Menschen im Gemeindegebiet im Rahmen der Gemeindecaritas zu Gute           

kommen sollte. Im Zuge der Fusion der Kirchengemeinden St.Franziskus Mainz-Lerchenberg und Maria  

Königin in Mainz-Drais im Jahre 2013 zur Katholischen Kirchengemeinde St.Marien Drais-Lerchenberg       
wurde die Satzung des Hilfsfonds in der Weise geändert, dass er auch für das neue Gemeindegebiet der 
zusammengelegten Kirchengemeinden mit dem gleichen Zweck fortgeführt wird. Mit der Gründung der  
rechtlich unselbständigen Stiftung unter dem Dach der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung möchte 
die Katholische Kirchengemeinde St.Marien Drais-Lerchenberg die Voraussetzung dafür schaffen, dass    

der Hilfsfond in der Rechtsform der unselbständigen Stiftung in Zusammenarbeit mit der Wilhelm Emma- 

nuel von Ketteler-Stiftung unter ihrem Dach weiterentwickelt und für Zu Stiftungen attraktiv gestaltet wird.   
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§ 1 Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Die Stiftung führt den Namen „Katholischer Hilfsfond Drais-Lerchenberg“  (nachstehend „Stiftung“ 
genannt).  

(2) Sie ist eine nicht rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Wilhelm Emmanuel 

von Ketteler-Stiftung (nachstehend „Stiftungsträger“ genannt) und wird durch deren Organe im 
Rechtsverkehr vertreten.  

(3) Die Stiftung hat ihren Sitz am Sitz des Stiftungsträgers.   

(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck der Stiftung  

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der caritativen Aufgaben der Katholischen Kirche in den 
Stadtteilen Drais und Lerchenberg der Stadt Mainz.  

(3) Hilfen sollen hilfsbedürftigen Menschen, unter anderem insbesondere Frauen, die sich infolge von 

Schwangerschaft in Konfliktsituationen befinden, gewährt werden. Mittel der Stiftung dienen weiter zur 
Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter und der Unterstützung kinderreicher Familien in 

Notsituationen.  

(4) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben im Wege der Mittelbeschaffung nach § 58 Nr.1 AO.  

(5) Die Stiftung ist gehalten, das Stiftungsvermögen durch Zu Stiftungen Dritter zu vergrößern.  

  

§ 3 Selbstlosigkeit  

Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke  

§ 4 Mittelbindung  

Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.   

  

§ 5 Mittelfehlverwendung  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

  

§ 6 Vermögen der Stiftung  

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht zum Zeitpunkt ihrer Errichtung aus dem Vermögen des bisherigen 

Hilfsfonds der Kirchengemeinde St.Marien . Umschichtungen des Stiftungsvermögens sind zulässig.  

(2) Das gestiftete Vermögen ist getrennt vom Vermögen des Stiftungsträgers zu verwalten. Es ist in 
seinem Bestand dauernd und möglichst ungeschmälert zu erhalten sowie sicher und ertragreich 

anzulegen. Bei der Anlage des Stiftungsvermögens sind ethische Gesichtspunkte zu beachten.   

  

§ 7 Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen  

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus Zuwendungen, 
soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind. Davon 

ausgenommen sind steuerrechtlich zulässige Rücklagen oder die Zuführung zum Stiftungsvermögen.  

(2) Jährliche Erträge dürfen zur Erhaltung der Substanz und als Inflationsausgleich einer freien Rücklage 

oder dem Stiftungsvermögen zugeführt werden, soweit dies steuerrechtlich zulässig ist.  

(3) Ein Begünstigter hat keinen Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung.  

§ 8 Organe der Stiftung  

Organe der Stiftung sind  

(1) der Vorstand des Stiftungsträgers als Vertretungsorgan des Stiftungsträgers und (2) 

der Stiftungsrat der Stiftung.  



W i l h e l m   E m m a n u e l   v o n   K e t t e l e r – S t i f t u n g  

  3  

§ 9 Aufgaben des Stiftungsträgers  

(1) Der Stiftungsträger hat das Stiftungsvermögen zu verwalten und für die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszweckes zu sorgen.  

(2) Er führt die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe dieser und seiner eigenen Satzung. Die weiteren 

allgemeinen Regelungen des Stiftungsträgers (z. B Vergabeordnung, Anlagerichtlinien) gelten auch 
für die Stiftung.  

(3) Zu den Geschäftsführungsaufgaben gehören insbesondere der Schriftverkehr mit Destinatären, 
Behörden und dem Finanzamt.  

(4) Der Stiftungsträger legt dem Stiftungsrat jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres den Jahresabschluss 

sowie einen Bericht vor, der Angaben über die Anlage des Stiftungsvermögens und die Mittelvergabe 
enthält.  

(5) Der Stiftungsträger darf seine notwendigen Aufwendungen der Stiftungsverwaltung auch in 
pauschalierter Form mit den Erträgen der nicht rechtsfähigen Stiftung saldieren.  

§ 10 Stiftungsrat der Stiftung  

(1) Der Stiftungsrat besteht aus drei Personen, die vom Verwaltungsrat der Stifterin bzw. ihres 
Rechtsnachfolgers gewählt werden. Gewählt werden sollen in erster Linie geeignete 

Gemeindemitglieder aus den Stadtteilen Drais und Lerchenberg. Die Amtszeit orientiert sich an der 
Amtszeit des Verwaltungsrates. Wiederberufung ist zulässig.   

(2) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine 

stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden für eine laufende Amtszeit. 
Wiederwahl ist zulässig. Beide bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.  

(3) Mitglieder des Stiftungsrates können aus wichtigem Grund abberufen werden. Über die Abberufung 
entscheidet der Verwaltungsrat des Stifters mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Das betroffene Mitglied 

hat dabei kein Stimmrecht.  

(4) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig und dürfen nicht gleichzeitig 
Mitglied des Vorstandes des Stiftungsträgers sein. Sie haben Anspruch auf Ersatz der ihnen für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung entstandenen Aufwendungen.   

(5) Sollte die Stifterin nicht in der Lage sein, den Stiftungsrat mit den entsprechenden Personen zu 

besetzten, sorgt der Stiftungsträger für die Besetzung.  

§ 11 Aufgaben des Stiftungsrates  

(1) Der Stiftungsrat überwacht die Führung der Geschäfte der Stiftung durch den Stiftungsträger. Er hat 

insbesondere darauf zu achten, dass dieser für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des 
Stiftungszwecks sorgt.  

(2) Er beschließt im Einvernehmen mit dem Stiftungsträger über die Verwendung der Stiftungsmittel 

soweit er diese Aufgabe nicht durch Beschluss dem Stiftungsträger übertragen hat sowie über 
Satzungsänderungen.   

(3) Gegen Vergabeentscheidungen des Stiftungsrates steht dem Stiftungsträger ein Vetorecht zu, wenn 
sie gegen die Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestimmungen verstoßen.  

(4) Der Stiftungsrat wirbt in Abstimmung mit dem Stiftungsträger für die Anliegen der Stiftung und Zu 

Stiftungen in der Öffentlichkeit und gegenüber potentiellen Zu Stiftern und führt hierfür in Abstimmung 
mit dem Stiftungsträger geeignete Maßnahmen durch.  

(5) Der Stiftungsrat hat dafür Sorge zu tragen, dass jährlich am 11.11. jeden Jahres für alle Zunen und 

Zu Stifter ein Heilige Messe gefeiert wird, in der auch insbesondere der verstorbenen Stifter gedacht 

wird.  

(6) Der Stiftungsrat hat das Recht, vom Stiftungsträger jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten der 
Stiftung sowie Einblick in die entsprechenden Unterlagen zu verlangen. Mitglieder des Stiftungsrates 

sind berechtigt, sich persönlich in Abstimmung und im Auftrag des Stiftungsträgers über die 
zweckentsprechende Mittelverwendung auch im Rahmen von Besuchen in den geförderten 

Einrichtungen der Destinatäre zu informieren und zu vergewissern.  
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(7) Soweit nicht nach dieser Satzung der Stiftungsrat zuständig ist, ist das Vertretungsorgan des 

Stiftungs-trägers zuständig.  

§ 12 Sitzungen des Stiftungsrates  

(1) Der Stiftungsrat wird von seiner oder seinem Vorsitzenden schriftlich unter Bezeichnung der einzelnen 

Punkte der Tagesordnung und einer Ladungsfrist von zwei Wochen mindestens einmal im 
Kalenderjahr einberufen. Der Stiftungsrat ist einzuberufen, wenn zwei Mitglieder des Stiftungsrates 

dies verlangen.  

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind.  

(3) Der Stiftungsrat beschließt außer in den Fällen des § 13 mit der Mehrheit seiner anwesenden 

Mitglieder. Er kann einen Beschluss auch schriftlich, fernmündlich, per Videokonferenz oder in 
vergleichbaren Formen fassen, wenn dagegen kein Widerspruch erhoben wird.  

(4) Über die in den Sitzungen des Stiftungsrates gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, 

die von der oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben sind.  

§ 13 Änderungen der Satzung, Zweckänderungen, Aufhebung  

(1) Änderungen dieser Satzung, die den Stiftungszweck nicht berühren, sind zulässig, wenn hierdurch die 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gefördert wird. Sie bedürfen der Zustimmung aller 
Mitglieder des Stiftungsrates und der Zustimmung des Stiftungsträgers.  

(2) Änderungen des Zwecks, die Aufhebung der Stiftung oder die Zusammenlegung der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung sind nur zulässig, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist 

oder angesichts wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll ist. Sie bedürfen 
der Zustimmung aller Mitglieder des Stiftungsrates und der des Stiftungsträgers.  

§ 14  

Vermögensanfall  

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung ober bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke sorgt der 

Stiftungsträger dafür, dass die Erträge aus dem Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke in den Stadtteilen Drais und Lerchenberg verwandt 

werden.  
  

§ 15 Inkrafttreten  

Diese Satzung ist Bestandteil des zwischen dem Stiftungsträger und den Stiftern schriftlich 

abzuschließenden Stiftungs-Vertrages und tritt nach Unterzeichnung in Kraft.  

  

  

Mainz, den ........................................    

  

  

  

..........................................................................   .....................................................................  
 Vorstand  Stifter  

der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung  
  

  


